
Übersicht der einzureichenden Papierunterlagen (Stand 09.04.2024)

Haben Sie Patienten der nachfolgenden Besonderen Kostenträger behandelt? Dann müssen Sie folgende Unterlagen in Papierform einreichen: 

‼Achtung‼ Bitte aus Datenschutzgründen keine anderen Unterlagen einreichen!

Besonderer Kostenträger

Papier-

unterlagen Erläuterung

Bayerische Bereitschaftspolizei ✓ **Ü-schein (Muster 6/ 10/ 39a-c ) ausgestellt vom Polizeiarzt

Bundespolizei ✓ **Ü-schein des zust. Polizeiarztes (sofern keine *KVK eingelesen wurde)

Österreichische Gesundheitskasse ✓ Krankenschein und **Ü-schein 

Sozialvers. Anstalt Bauern LST. Vorarlberg/Tirol ✓ Teilweise werden *KVK ausgegeben: eine Kopie der *KVK ist mit einzureichen

Grenzgänger ✓ Krankenschein - nähere Infos s. Merkblatt

Rheinschiffer ✓ Krankenschein - nähere Infos s. Merkblatt

BVG (Bundesversorgungsgesetz)/KOV (Kriegsopferversorgung) ✓ falls Bundesbehandlungsschein vorliegt (sofern keine *KVK eingelesen wurde)

BEG (Bundesentschädigungsgesetz) ✓ falls Behandlungsschein vorliegt (sofern keine *KVK eingelesen wurde)

Sozialämter - besondere Sozialhilfeempfänger ✓

Kurzfristige ***SHE, weniger als einen Monat Sozialhilfebezug/ohne                 

Krankenversicherung

Sozialämter - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ✓ Behandlungsausweise durch Jugendhilfeträger/ SHT

Außerbayerische Sozialhilfekostenträger ✓ Scheine bayerischer Sozialhilfekostenträger sind nicht einzureichen

Außerbayerische Asylkostenträger ✓ Scheine bayerischer Asylkostenträger sind nicht einzureichen

*KVK = Krankenversichertenkarte **Ü-Schein = Überweisungsschein                            

***SHE = Sozialhilfeempfänger


